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Personenschutz in Schmalgängen
Gefährdungen für Personen beim Aufenthalt in Schmalgängen
In Regalanlagen, die mit Flurförderzeugen bedient werden, ist oftmals aus Kosten- und Platzgründen in den Regalgängen kein Sicherheitsabstand von mindestens 0,50 m zwischen dem Flurförderzeug bzw. der zu transportierenden Last und dem Regal vorhanden. Derartige Gänge in Regalanlagen werden Schmalgänge genannt. Die in den Schmalgängen eingesetzten Flurförderzeuge sind innerhalb des Schmalgangs üblicherweise über mechanische oder induktive Leitlinien zwangsgeführt.
Beim Bedienen eines Flurförderzeugs in den Schmalgängen konzentriert sich das Fahrpersonal auf den Ein- bzw. Auslagerungsvorgang. Da die Flurförderzeuge zum Regal hin keinen Abstand von mindestens 0,50 m aufweisen, bestehen Gefährdungen für Fußgänger[footnoteRef:1], sofern diese sich gleichzeitig mit dem Flurförderzeug im Schmalgang aufhalten. Aus diesem Grund ist der Betrieb von Flurförderzeugen in Schmalgängen mit dem Einsatz von Flurförderzeugen außerhalb von Schmalgängen aus sicherheitstechnischer Sicht nicht vergleichbar. [1:  Zur besseren Lesbarkeit wird der Begriff „Fußgänger“ in dieser Checkliste als Synonym für „Fußgängerinnen und Fußgänger“ verwendet.] 

Beim Betrieb von Flurförderzeugen in derartigen Schmalgängen muss trotz des nicht eingehaltenen Sicherheitsabstands der Personenschutz gewährleistet sein. Die Unfallverhütungsvorschrift „Flurförderzeuge“ (DGUV Vorschrift 68) enthält hierzu besondere Bestimmungen für den Betrieb von Flurförderzeugen in Schmalgängen.
Danach muss u. a. dem gleichzeitigen Aufenthalt von Regal- und Kommissionierstaplern (Regalflurförder-zeugen) und Fußgängern in den Schmalgängen durch bauliche oder technische Maßnahmen entgegengewirkt sein. Auf diese Maßnahmen kann jedoch verzichtet werden, wenn die Regalflurförderzeuge so beschaffen sind, dass bei allen Gerätebewegungen einer Gefährdung von Fußgängern entgegengewirkt ist.
Rechtliche Grundlagen
Die Forderungen für den Personenschutz in Schmalgängen nach der Unfallverhütungsvorschrift „Flurförder-zeuge“ ist z. B. erfüllt, wenn die nach DIN 15185-2 „Flurförderzeuge – Sicherheitsanforderungen – Teil 2: Einsatz in Schmalgängen“ (Ausgabe Oktober 2013) erforderlichen Maßnahmen durchgeführt sind.
Die in der Unfallverhütungsvorschrift „Flurförderzeuge“ geforderten bzw. in DIN 15185-2 aufgeführten Personenschutzsysteme können im Wesentlichen wie folgt zusammengefasst werden:
Bauliche Maßnahmen
Technische Maßnahmen an den Zugängen der Schmalgänge (Warnanlagen)
Technische Maßnahmen am Flurförderzeug (Sensoren bzw. Geschwindigkeitsbegrenzung)
Die Unfallverhütungsvorschrift „Flurförderzeuge“ verlangt beim Betrieb von Flurförderzeugen in Schmalgängen neben den erwähnten Personenschutzsystemen noch weitere Maßnahmen zum Personenschutz. Details hierzu enthält die DGUV Information 208-030 „Personenschutz beim Einsatz von Flurförderzeugen in Schmalgängen“.
Die nachfolgende Checkliste kann als Hilfestellung bei der Planung zukünftiger sowie bei der Beurteilung bereits bestehender Schmalgangläger verwendet werden. Sie gilt für Lagersysteme, in denen kein bestimmungsgemäß gleichzeitiger Aufenthalt von Fußgängern und Regalflurförderzeugen in einem Schmalgang erlaubt ist. Alle Fragen sind so gestellt, dass sie mit „Ja“ beantwortet werden müssen, damit das Schutzziel erreicht wird. Die Maßnahmen nach den Abschnitten „Bauliche Abtrennung“, „Warnanlage“, „Sensoren am Flurförderzeug“ und „Geschwindigkeitsbegrenzung“ sind wahlweise anzuwenden.


Checkliste für Systeme zum Personenschutz in Schmalgängen
Hinweis: Das vorliegende Muster ist im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung an die betrieblichen Gegebenheiten anzupassen.
Bauliche Abtrennung
(zur Erfüllung von § 28 Abs. 1 DGUV Vorschrift 68)
	Nr.
	Beurteilungsaspekt
	Ja
	Nein
	Anmerkungen

	1.1 
	Ist die Höhe der baulichen Abtrennung (Mauern, Zäune, Türen) ≥ 2,0 m?
	☐	☐	

	1.2
	Sind Lastübergabestellen so gestaltet, dass sie von Personen weder unterschritten noch überstiegen werden können (Höhe ≥ 1,0 m, Öffnungen unterhalb ≤ 0,50 m, Tiefe ≥ 1,20 m)?
	☐	☐	

	1.3
	Sind Personen, die sich außerhalb des durch die bauliche Abtrennung abgeschlossenen Bereichs in der Nähe der Lastübergabestelle aufhalten, vor Quetsch- und Schergefahren durch das an der Lastübergabestelle vorbeifahrende Flurförderzeug geschützt?
	☐	☐	

	1.4
	Ist die Zugangstür zum baulich abgetrennten Bereich selbsttätig schließend?
	☐	☐	

	1.5
	Ist die Zugangstür zum baulich abgetrennten Bereich von außen nur mit einem Schlüssel zu öffnen?
	☐	☐	

	1.6
	Ist die Tür von innen jederzeit leicht von Hand (ohne Schlüssel) zu öffnen?
	☐	☐	

	1.7
	Sind der Schlüssel des Flurförderzeugs und der Schlüssel für die Zugangstür miteinander durch einen verschweißten Ring verbunden bzw. identisch?
	☐	☐	

	1.8
	Wird ein akustischer Alarm ausgelöst, wenn die Zugangstür in der baulichen Abtrennung länger offen steht, als es für den Durchgang einer Person erforderlich ist (z. B. mehr als 5 Sekunden)?
	☐	☐	

	1.9
	Ist der Schalter zur Quittierung des Alarms als Schlüsselschalter ausgebildet?
	☐	☐	


Warnanlage
(als technische Maßnahme zur Erfüllung von § 28 Abs.1 DGUV Vorschrift 68)
Allgemeines
	Nr.
	Beurteilungsaspekt
	Ja
	Nein
	Anmerkungen

	2.1.1
	Entspricht das Personenschutzsystem mindestens Kategorie 2 nach DIN EN 954-1 bzw. Performance Level c nach DIN EN ISO 13849-1?
	☐	☐	

	2.1.2
	Erfolgt eine selbsttätige Testung des Personenschutzsystems mindestens alle 24 Stunden?
	☐	☐	

	2.1.3
	Ist sichergestellt, dass eine Manipulation des Personenschutzsystems auf einfache Weise nicht möglich ist?
	☐	☐	1. Die Forderung ist dann erfüllt, wenn die verwendeten Sensoren im eingebauten Zustand in ihrer Funktion nicht von Hand oder mit einfachen Hilfsmitteln verändert oder umgangen werden können. Einfache Hilfsmittel sind z. B. Bleistifte, Kugelschreiber, Drahtstücke, Klebestreifen, Reflektoren, Magnete, Spiegel.
2. Zur Überwachung von Notausgängen werden manipulationssichere, zwangsöffnende Positionsschalter empfohlen, siehe DGUV Information 203-079.

	2.1.4
	Ist sichergestellt, dass das Ein- und Ausschalten des Personenschutzsystems nur über einen Schlüsselschalter möglich ist, und dass es durch weitere Schalter (z. B. Netzanschlussschalter oder Not-Aus-Einrichtungen) nicht außer Betrieb gesetzt werden kann?
	☐	☐	

	2.1.5
	Kann die Warnanlage Fußgänger und Regalflurförderzeuge voneinander unterscheiden?
	☐	☐	Eine Unterscheidung zwischen Fußgängern und Regalflurförderzeugen ist nicht erforderlich, wenn das Lagersystem so konzipiert ist, dass sich immer nur ein Objekt (Fußgänger oder Regalflurförderzeug) im Schmalgang befinden darf. In diesem Falle muss Alarm ausgelöst werden, sobald sich ein zweites Objekt in den Schmalgang hineinbewegt.

	2.1.6
	Entsprechen die eingesetzten Lichtschranken DIN EN 61496-2?
	☐	☐	

	2.1.7
	Existiert mindestens je ein Lichtstrahl in 400 mm und 900 mm Höhe über Boden?
	☐	☐	

	2.1.8
	Besitzt die Warnanlage optischen und akustischen Alarm?
	☐	☐	

	2.1.9
	Sind die Alarmanzeigen so ausgeführt, dass sie deutlich wahrnehmbare und eindeutige Signale geben?
	☐	☐	

	2.1.10
	Wird der optische Alarm am Zugang des Schmalgangs angezeigt?
	☐	☐	

	2.1.11
	Ist der akustische Alarm im betreffenden Schmalgang, in dem der unzulässige Zustand (z. B. Regalflurförderzeug und Fußgänger im selben Schmalgang) auftritt oder im gesamten Lagerbereich zu hören?
	☐	☐	

	2.1.12
	Wird beim Öffnen von Notausgängen automatisch Alarm ausgelöst?
	☐	☐	

	2.1.13
	Ist der Schalter zur Quittierung des Alarms als Schlüsselschalter ausgebildet?
	☐	☐	

	2.1.14
	Ist der Schalter zur Quittierung des Alarms zugangsseitig mit Einblickmöglichkeit in den Schmalgang angebracht?
	☐	☐	

	2.1.15
	Sofern Beeinflussung der induktiven Leitlinie: Bleibt die Zwangsführung der Regalflurförderzeuge im Schmalgang erhalten?
	☐	☐	

	2.1.16
	Ist ein Betreten der Schmalgänge durch die äußeren Regalzeilen verhindert?
	☐	☐	

	2.1.17
	Ist das Wechseln von Schmalgängen über unbelegte Regalplätze verhindert?
	☐	☐	

	2.1.18
	Existiert eine Betriebsanleitung des Herstellers in deutscher Sprache mit den erforderlichen Hinweisen über die Verwendung des Personenschutzsystems?
	☐	☐	


Kommissionierung nur mit Regalflurförderzeugen
	Nr.
	Beurteilungsaspekt
	Ja
	Nein
	Anmerkungen

	2.2.1 
	Wird Alarm gegeben, wenn ein Fußgänger in einen Schmalgang eintritt?
	☐	☐	


Kommissionierung abwechselnd durch Fußgänger/innen und Regelflurförderzeuge
	Nr.
	Beurteilungsaspekt
	Ja
	Nein
	Anmerkungen

	2.3.1 
	Wird die jeweilige Betriebsart (Kommissionierung durch Fußgänger bzw. Kommissionierung durch Regalflurförderzeuge) an allen Zugängen/Zufahrten zu den Schmalgängen für Fußgänger und Flurförderzeuge getrennt angezeigt?
	☐	☐	Eine getrennte Anzeige der Betriebsart für Fußgänger und Regalflurförderzeuge ist nicht erforderlich, wenn das Lagersystem so konzipiert ist, dass sich immer nur ein Objekt (Fußgänger oder Regalflurförderzeug) im Schmalgang befinden darf, und Alarm ausgelöst wird, sobald sich ein zweites Objekt in den Schmalgang hineinbewegt.

	2.3.2
	Wird optischer und akustischer Alarm gegeben, sofern sich Fußgänger und Regalflurförderzeuge gleichzeitig in einem Schmalgang befinden?
	☐	☐	

	2.3.3
	Bei automatischer Umschaltung der Betriebsart (Prinzip des ersten Zugriffs):
Erfolgt die Umschaltung der Betriebsart nur bei leerem Schmalgang?
	☐	☐	

	2.3.4a
	Bei manueller Umschaltung der Betriebsart:
Ist der Schalter als Schlüsselschalter ausgebildet?
	☐	☐	

	2.3.4b
	Ist der Schalter so angeordnet, dass die Person, die ihn betätigt, Einsicht in den Schmalgang hat?
	☐	☐	


Sensoren am Flurförderzeug
(zur Erfüllung von § 28 Abs. 2 DGUV Vorschrift 68)
	Nr.
	Beurteilungsaspekt
	Ja
	Nein
	Anmerkungen

	3.1 
	Entspricht das Personenschutzsystem mindestens Kategorie 2 nach DIN EN 954-1 bzw. Performance Level c nach DIN EN ISO 13849-1?
	☐	☐	

	3.2
	Erfolgt eine selbsttätige Testung des Personenschutzsystems mindestens alle 24 Stunden?
	☐	☐	

	3.3
	Ist sichergestellt, dass eine Manipulation des Personenschutzsystems auf einfache Weise nicht möglich ist (z. B. durch Abkleben des Sensors)?
	☐	☐	

	3.4
	Wird durch die Sensoren bei allen Gerätebewegungen einer Gefährdung von Fußgängern im Schmalgang entgegengewirkt?
	☐	☐	

	3.5
	Ist das Wiederanfahren des Flurförderzeugs in die Richtung, in der ein Fußgänger erkannt wurde, verhindert, solange sich dieser noch im Gefahrenbereich befindet?
	☐	☐	

	3.6
	Wird der Fahrbereich des Flurförderzeugs in einem ausreichenden Abstand überwacht?
	☐	☐	

	3.7
	Wird beim Erkennen von Personen dem Fahrer die Gefahrensituation optisch und akustisch angezeigt?
	☐	☐	

	3.8a
	Sofern die Sensoren so am Flurförderzeug angebracht sind, dass unbewachte Bereiche, z. B. in unmittelbarer Nähe vor oder hinter dem Flurförderzeug bestehen:
Ist gewährleistet, dass der Alarm bestehen bleibt, nachdem sich ein Fußgänger im Überwachungsbereich der Sensoren befand und diesen wieder verlassen hat (d. h. existiert eine Quittierpflicht)?
	☐	☐	

	3.8b
	Sind die Sensoren so aktiviert, dass Fußgänger nicht unerkannt in einen unbewachten Bereich gelangen können?
	☐	☐	

	3.9a
	Sofern die technische Ausrüstung des Flurförderzeugs es zulässt:
Wird das Flurförderzeug beim Erkennen von Personen, ohne dass vom Fahrer eingegriffen werden muss, automatisch bis zum Stillstand abgebremst?
	☐	☐	

	3.9b
	Ist der Überwachungsbereich der Sensoren so gewählt, dass das Flurförderzeug bei maximal zulässiger Beladung, maximaler Geschwindigkeit und maximal zulässigem Bremsenverschleiß zum Stillstand kommt, bevor die Last oder feste Teile des Flurförderzeugs Personen berühren?
	☐	☐	

	3.9c
	Ist das Wiederanfahren des Flurförderzeugs in die Richtung, in der eine Person erkannt wurde, verhindert, solange die Gefahr noch besteht?
	☐	☐	

	3.10
	Wird der nachfolgend dargestellte Prüfkörper an beliebiger Stelle im Schmalgang quer zur Fahrtrichtung des Flurförderzeugs erkannt, u. a., wenn er so aufgestellt ist, dass sich sein Mittelpunkt in maximal 125 mm Abstand vom leeren Regal befindet?
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	☐	☐	Bei der Verwendung von aktiven Infrarotsensoren (einschließlich Laserscannern) ist ein minimaler Remissionskoeffizient des Prüfkörpers in Höhe von 1,8 % zugrunde zu legen.

	3.11
	Ist jedem Personenschutzsystem eine EG-Konformitätserklärung beigefügt?
	☐	☐	

	3.12
	Ist das Personenschutzsystem so ausgeführt, dass es nicht abgeschaltet werden kann, und dass es bei Einfahrt in den Schmalgang automatisch aktiviert wird?
	☐	☐	

	3.13
	Existiert eine Betriebsanleitung des Herstellers in deutscher Sprache mit den erforderlichen Hinweisen über die Verwendung des Personenschutzsystems?
	☐	☐	


Geschwindigkeitsbegrenzung
(als technische Maßnahme zur Erfüllung von § 28 Abs. 1 DGUV Vorschrift 68)
	Nr.
	Beurteilungsaspekt
	Ja
	Nein
	Anmerkungen

	4.1 
	Sind die Flurförderzeuge so ausgebildet, dass sie keine Einrichtung zum Ein- und Auslagern ganzer Ladeeinheiten besitzen?
	☐	☐	

	4.2
	Sind die Flurförderzeuge nur zum Kommissionieren von Hand vorgesehen?
	☐	☐	

	4.3
	Kann das Fahr-/Bedienpersonal bauartbedingt nicht höher als maximal 1,2 m angehoben werden?
	☐	☐	

	4.4
	Ist in jeder Stellung des Fahrerplatzes eine unverdeckte Sicht auf die Fahrbahn in Fahrtrichtung vorhanden?
	☐	☐	

	4.5
	Erfolgt die Regalbedienung ausschließlich durch Flurförderzeuge?
	☐	☐	

	4.6a
	Ist die Fahrgeschwindigkeit automatisch begrenzt auf
4 km/h und wird beim Einfahren in den Schmalgang selbsttätig eine optische Warnanlage eingeschaltet, die bis zum Verlassen des Schmalganges wirksam bleibt?
ODER
	☐	☐	

	4.6b
	2,5 km/h, wenn keine optische Warnanlage vorhanden ist?
	☐	☐	


Weitere Anforderungen: Quergänge
	Nr.
	Beurteilungsaspekt
	Ja
	Nein
	Anmerkungen

	5.1 
	Dienen die Quergänge ausschließlich als Fluchtweg?
	☐	☐	

	5.2
	Sofern sich Fußgänger bestimmungsgemäß in den Schmalgängen aufhalten dürfen (Kommissionierung abwechselnd durch Fußgänger und Regalflurförderzeuge): Ist durch bauliche oder technische Maßnahmen einer Gefährdung von Fußgängern beim Queren der Schmalgänge entgegengewirkt?
	☐	☐	


Weitere Anforderungen: Abstandshaltung
Sofern mehrere Regalflurförderzeuge in einem Schmalgang eingesetzt werden sollen:
	Nr.
	Beurteilungsaspekt
	Ja
	Nein
	Anmerkungen

	6.1 
	Ist durch eine selbsttätig wirkende Einrichtung einem Zusammenstoß der Geräte entgegengewirkt?
	☐	☐	

	6.2
	Entspricht diese Einrichtung mindestens Kategorie 3 nach DIN EN 954-1 bzw. Performance Level d nach DIN EN ISO 13849-1?
	☐	☐	


Weitere Anforderungen: Kennzeichnung
	Nr.
	Beurteilungsaspekt
	Ja
	Nein
	Anmerkungen

	7.1 
	Sind Zugangsverbote an den Schmalgängen durch Beschilderung gekennzeichnet?
	☐	☐	

	7.2
	Sind Zugangsverbote an den Notausgängen von außen durch Beschilderung gekennzeichnet?
	☐	☐	

	7.3
	Sind Zugangsverbote an ausschließlich als Fluchtweg dienenden Quergängen durch Beschilderung gekennzeichnet?
	☐	☐	


Weitere Anforderungen: Notausgänge
	Nr.
	Beurteilungsaspekt
	Ja
	Nein
	Anmerkungen

	8.1 
	Ist die Regalanlage so gestaltet, dass die Schmalgänge im Gefahrfall ohne Behinderung verlassen werden können?
	☐	☐	

	8.2
	Ist gewährleistet, dass die Schmalgänge im Notfall durch die Notausgänge betreten werden können?
	☐	☐	


Weitere Anforderungen: Betriebsanweisung
	Nr.
	Beurteilungsaspekt
	Ja
	Nein
	Anmerkungen

	9.1 
	Ist die Betriebsweise des Lagersystems in einer Betriebsanweisung geregelt?
	☐	☐	
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